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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.04.2025

836

Journaldienstvergiitung, Bereitschaftsentschadigung

(1) Dem Landesbediensteten, der auferhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden zu einem
Journaldienst herangezogen wird, gebuhrt fir die im Journaldienst enthaltene Bereitschaftszeit und Dienstleistung an
Stelle der Vergltungen nach den 88 34 Abs. 1 bis 6 und 8 und 35 Abs. 1 bis 4 eine Journaldienstvergltung.

(2) Die Hohe der Journaldienstverglitung ist unter Bedachtnahme auf die Dauer des Dienstes und die durchschnittliche
Inanspruchnahme wahrend dieses Dienstes festzusetzen.

(3) Dem Landesbediensteten, der sich auBerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden auf Anordnung in
einer Dienststelle oder an einem bestimmten anderen Ort aufzuhalten hat, um bei Bedarf auf der Stelle seine
dienstliche Tatigkeit aufnehmen zu kénnen, gebuhrt hieflr an Stelle der in den §§ 34, 35 Abs. 1 bis 4 und 36 Abs. 1 und
2 bestimmten Nebengebuhren eine Bereitschaftsentschadigung, bei deren Bemessung auf die Dauer der Bereitschaft
Bedacht zu nehmen ist.

(4) Dem Landesbediensteten, der sich auBerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden sowohl in seiner
Wohnung erreichbar zu halten als auch von sich aus bei Eintritt von ihm zu beobachtender Umsténde seine dienstliche
Tatigkeit aufzunehmen hat, gebuhrt hiefir an Stelle der in den 88 34, 35 Abs. 1 bis 4 und 36 Abs. 1 und 2 bestimmten
Nebengebiihren eine Bereitschaftsentschadigung, bei deren Bemessung auf die Dauer der Bereitschaft und die
Haufigkeit allenfalls vorgeschriebener Beobachtungen Bedacht zu nehmen ist.

(5) Dem Landesbediensteten, der sich auBerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden erreichbar zu
halten hat (Rufbereitschaft), geblhrt hieflr an Stelle der in den 88 34, 35 Abs. 1 bis 4 und 36 Abs. 1 und 2 bestimmten
Nebengebihren eine Bereitschaftsentschadigung, deren Hohe nach der Dauer der Bereitschaft zu bemessen ist.

In Kraft seit 01.07.2001 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gg_2001/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gg_2001/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gg_2001/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gg_2001/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gg_2001/paragraf/34

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 36 Oö. GG 2001
	Oö. GG 2001 - Oö. Gehaltsgesetz 2001


